
Stadt Plauen 

Der Oberbürgermeister 
Drucksachen Nr.: 0634/2022 

 
Datum: 23.05.2022 

 

 

Informationsvorlage 

 
Geschäftsbereich II 

Fachgebiet Bauordnung 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP 

Bürgermeisterberatung 30.05.2022 nicht öffentlich  

Wirtschaftsförderungsausschuss 13.06.2022 öffentlich  

Stadtbau- und Umweltausschuss 20.06.2022 öffentlich  

 

 

 
Inhalt: Aufstellung von LED-Werbetafeln in der Stadt Plauen 

 

 

 
Grundlage:  

 

 

 

 

Öffentliche Ausschreibung – Vertrag, Sächsische Bauordnung (SächsBO) 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

Wirtschaftsförderung 

Fachbereich Bau und Umwelt, Fachgebiet Bauordnung 

Fachbereich Bau und Umwelt, Fachgebiet Tiefbau 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

- 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

Geschäftsbereich II, Fachgebiet Bauordnung 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Information: 
 

Der Wirtschaftsförderungsausschuss und der Stadtbau- und Umweltausschuss der Stadt Plauen nehmen die 

geplante Aufstellung von LED-Werbetafeln in der Stadt Plauen zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 



Sachverhalt/ Begründung: 
 

Derzeit werden in der Stadt Plauen auf städtischem Grund und Boden Großflächenwerbetafeln aufgestellt. 

Diese Werbetafeln werden in regelmäßigen Abständen neu beklebt. Da die Plakate an den Großflächen- 

werbetafeln sehr wetterabhängig sind, kann es sein, dass die Plakate teilweise nicht mehr richtig halten. LED-

Werbetafeln sind eine zukunftsweisende, moderne Möglichkeit der Werbung in der Stadt Plauen. Dazu soll 

einem Vertragsnehmer das alleinige Recht auf den Grundstücken der Stadt Plauen übertragen werden, LED-

Anlagen zu Werbezwecken zu errichten, zu vermarkten und zu unterhalten. Dieser Vertragsnehmer wird in 

nächster Zukunft durch eine entsprechende Ausschreibung ermittelt. Danach wird es einen Vertragsabschluss 

geben.  

 

Vorbehaltlich etwaig erforderlicher öffentlich-rechtlicher Genehmigungen für die Aufstellung der Werbeträger, 

die vom Vertragsnehmer auf seine Kosten und seine Gefahr einzuholen sind, werden die konkreten Standorte 

der Werbeträger im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt.  

 

Geplante Standorte (siehe Anlage) sind: 

 

Äußere Reichenbacher Straße / Röntgenstraße 

Dammstraße, Bahnhof Mitte 

Reißiger Straße / Am Preißelpöhl 

Friedensstraße / Bärenstraße 

Trockentalstraße / Böhlerstraße 

 

 

 

 

 

______________ 

 

_______________ 

Steffen Zenner 
  

Kerstin Wolf 
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